20. SEPTEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Festlegung der Liste der fachlichen Krankenpflegeleistungen in Bezug auf Krankenpflegeassistenten sowie der Bedingungen für die Ausübung dieser Krankenpflegeleistungen


Inoffizielle Koordinierung


Im Belgischen Staatsblatt vom 29. August 2024 ist die deutsche Übersetzung dieses Erlasses als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:

den Königlichen Erlass vom 14. April 2024 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. September 2023 zur Festlegung der Liste der fachlichen Krankenpflegeleistungen in Bezug auf Krankenpflegeassistenten sowie der Bedingungen für die Ausübung dieser Krankenpflegeleistungen.

Diese inoffizielle Koordinierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


20. SEPTEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Festlegung der Liste der fachlichen Krankenpflegeleistungen in Bezug auf Krankenpflegeassistenten sowie der Bedingungen für die Ausübung dieser Krankenpflegeleistungen


	Artikel 1 - Die Liste der in Artikel 46 § 1 Nr. 2 des am 10. Mai 2015 koordinierten Gesetzes über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe erwähnten fachlichen Krankenpflegeleistungen, die Krankenpflegeassistenten ausüben dürfen, wird in der Anlage zu vorliegendem Erlass festgelegt.


	Art. 2 - § 1 - In weniger komplexen Situationen können Krankenpflegeassistenten die Krankenpflege im Rahmen ihrer Befugnisse eigenständig ausüben.

	§ 2 - In komplexeren Situationen arbeiten Krankenpflegeassistenten in Absprache und im Team mit dem für die allgemeine Pflege verantwortlichen Krankenpfleger oder, wenn der für die allgemeine Pflege verantwortliche Krankenpfleger dem Pflegeteam nicht angehört, mit dem Arzt.

	Krankenpflegeassistenten erbringen die Pflegeleistungen, wie sie im Pflegeplan angegeben sind, der von dem für die allgemeine Pflege verantwortlichen Krankenpfleger, der die Pflegediagnose stellt, erstellt wird. In diesem Pflegeplan sind ebenfalls die Grenzen festgelegt, innerhalb deren Krankenpflegeassistenten Angaben des Pflegeplans selbst anpassen können.

	§ 3 - [Die Erstbeurteilung des Grades der Komplexität wird von dem für die allgemeine Pflege verantwortlichen Krankenpfleger oder, wenn der für die allgemeine Pflege verantwortliche Krankenpfleger dem Pflegeteam nicht angehört, vom Arzt vorgenommen. Der für die allgemeine Pflege verantwortliche Krankenpfleger oder der Arzt sorgen ebenfalls für eine Neubeurteilung der Komplexität der Situation, wenn sie dies für nötig erachten. Diese Erstbeurteilung kann von Krankenpflegeassistenten vorgenommen werden, wenn es sich um fachliche Leistungen handelt, die Krankenpflegeassistenten während eines Zeitraums von weniger als vierundzwanzig Stunden erbringen müssen.]

	Unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands des Patienten und des Pflegekontexts können Krankenpflegeassistenten im Rahmen ihrer Befugnisse mit der Pflege beginnen, und zwar auf der Grundlage eines Standardpflegeplans und ohne Erstbeurteilung durch den für die allgemeine Pflege verantwortlichen Krankenpfleger oder den Arzt, wenn der für die allgemeine Pflege verantwortliche Krankenpfleger dem Pflegeteam nicht angehört. Die Beurteilung des Zustands des Patienten durch den für die allgemeine Pflege verantwortlichen Krankenpfleger und/oder den Arzt folgt schnellstmöglich.

	§ 4 - Krankenpflegeassistenten, die bei der Pflegeleistung feststellen, dass aufgrund der Entwicklung des Pflegebedarfs die notwendige Pflege ihre Befugnisse übersteigt, informieren schnellstmöglich den für die allgemeine Pflege verantwortlichen Krankenpfleger oder, wenn der für die allgemeine Pflege verantwortliche Krankenpfleger dem Pflegeteam nicht angehört, den Arzt, um den Gesundheitszustand des Patienten und die notwendige gegenseitige Zusammenarbeit neu zu beurteilen.

[Art. 2 § 3 Abs. 1 ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 14. April 2024 (B.S. vom 25. April 2024)]


	Art. 3 - Die fachlichen Krankenpflegeleistungen B1 und B2, wie in der Anlage erwähnt, werden anhand von Standardpflegeplänen und/oder Verfahren durchgeführt.

	Ein Standardpflegeplan ermöglicht es, auf einen Patienten mit bestimmten Gesundheitsproblemen systematisch einzugehen und diesen Patienten systematisch zu behandeln.

	Ein Verfahren beschreibt, wie eine bestimmte fachliche Krankenpflegeleistung ausgeführt wird. Gegebenenfalls können ein oder mehrere Verfahren Teil eines Standardpflegeplans oder einer Dauerverordnung sein, wie beschrieben in Artikel 5 § 5 des vorliegenden Erlasses.

	Die Verfahren für die fachlichen Krankenpflegeleistungen B2, wie in der Anlage erwähnt, werden in Absprache zwischen dem Arzt und dem für die allgemeine Pflege verantwortlichen Krankenpfleger oder, wenn der für die allgemeine Pflege verantwortliche Krankenpfleger dem Pflegeteam nicht angehört, zwischen dem Arzt und dem Krankenpflegeassistenten erstellt.


	Art. 4 - § 1 - Die fachlichen Krankenpflegeleistungen mit der Bezeichnung B2 werden durchgeführt:

	- auf der Grundlage einer schriftlichen ärztlichen Verschreibung, gegebenenfalls in elektronischer Form,

	- auf der Grundlage einer mündlich formulierten ärztlichen Verschreibung, die gegebenenfalls per Telefon, Radio oder Webcam mitgeteilt wird,

	- auf der Grundlage einer schriftlichen Dauerverordnung.

	§ 2 - Bei der schriftlichen ärztlichen Verschreibung muss der Arzt oder Zahnarzt folgende Regeln einhalten:

	a) Die Verschreibung muss vollständig ausgeschrieben werden; es dürfen lediglich Standardabkürzungen benutzt werden.

	b) Die Verschreibung muss deutlich lesbar auf einem dazu bestimmten Dokument, das Teil der Patientenakte ist, geschrieben werden.

	c) Wenn auf einen Standardpflegeplan, eine Dauerverordnung oder ein Verfahren verwiesen wird, wird ihre vereinbarte Bezeichnung oder ihre Nummerierung angegeben.

	d) Die Verschreibung enthält Datum, Namen und Vornamen des Patienten sowie Namen, Vornamen, Unterschrift und gegebenenfalls LIKIV-Nummer des Arztes.

	e) Bei der Verschreibung von Arzneimitteln werden folgende Angaben vermerkt:

	- Name des Arzneimittels (Internationale Kurzbezeichnung und/oder ursprünglicher oder generischer Handelsname) oder Nummer des magistralen Präparats,

	- Menge und Dosierung,

	- eventuelle Konzentration in der Lösung,

	- Verabreichungsform,

	- Zeitraum oder Häufigkeit der Verabreichung.

	§ 3 - Bei einer Verschreibung, die dem Krankenpflegeassistenten vom Arzt oder Zahnarzt mündlich mitgeteilt wird und die im Beisein des Arztes oder Zahnarztes auszuführen ist, wiederholt der Krankenpflegeassistent die Verschreibung und informiert den Arzt oder Zahnarzt über deren Ausführung. Der Arzt oder Zahnarzt bestätigt die Verschreibung schnellstmöglich schriftlich.

	§ 4 - Eine mündlich formulierte Verschreibung kann nur in Notfällen in Abwesenheit des Arztes oder Zahnarztes ausgeführt werden. In diesem Fall gelten folgende Regeln:

	a) Die Verschreibung erfolgt per Telefon, Radio oder Webcam.

	b) Falls notwendig wird auf einen Standardpflegeplan, eine Dauerverordnung oder ein Verfahren verwiesen.

	c) Erachtet die Krankenpflegefachkraft die Anwesenheit des Arztes oder Zahnarztes beim Patienten für notwendig, kann sie nicht gezwungen werden, die Verschreibung auszuführen. In diesem Fall ist sie verpflichtet, den Arzt oder Zahnarzt davon in Kenntnis zu setzen.

	d) Der Arzt oder Zahnarzt bestätigt die Verschreibung schnellstmöglich schriftlich.

	§ 5 - Eine Dauerverordnung ist ein vom Arzt oder Zahnarzt im Voraus erstelltes schriftliches Behandlungsschema, in dem gegebenenfalls auf Standardpflegepläne oder Verfahren verwiesen wird.

	Der Arzt oder Zahnarzt muss den Patienten, für den eine Dauerverordnung angewandt werden muss, namentlich angeben. Handelt es sich um eine schriftliche Verschreibung, sind die in § 2 Buchstabe a), b), c), d) und e) erwähnten Regeln anwendbar.

	Handelt es sich um eine mündliche Verschreibung, sind die in § 4 Buchstabe a) und b) erwähnten Regeln anwendbar.

	In der Dauerverordnung gibt der Arzt oder Zahnarzt die Bedingungen an, unter denen der Krankenpflegeassistent diese Handlungen durchführen kann.

	Der Krankenpflegeassistent prüft, ob diese Bedingungen erfüllt sind, und nur in diesem Fall führt er die verschriebenen Handlungen aus. Im gegenteiligen Fall ist er verpflichtet, den Arzt oder Zahnarzt darüber zu informieren.

	Eine Dauerverordnung darf nur in Notfällen ohne namentliche Angabe des Patienten angewandt werden.


	Art. 5 - Der für die Volksgesundheit zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Anlage

[Anlage abgeändert durch Art. 2 bis 7 des K.E. vom 14. April 2024 (B.S. vom 25. April 2024)]


"Liste der Tätigkeiten, die Krankenpflegeassistenten ausüben dürfen

Die Liste beruht auf der Klassifizierung und Nummerierung der fachlichen Krankenpflegeleistungen, die formuliert sind im Königlichen Erlass vom 18. Juni 1990 zur Festlegung der Liste der technischen Krankenpflegeleistungen und der Liste der Handlungen, die Ärzte oder Zahnärzte Krankenpflegefachkräften anvertrauen können, sowie der Modalitäten für die Durchführung dieser Leistungen und Handlungen und der Qualifikationsbedingungen, die die Krankenpflegefachkräfte erfüllen müssen.


B1 = Leistungen, für die keine ärztliche Verschreibung erforderlich ist
B2 = Leistungen, für die eine ärztliche Verschreibung erforderlich ist

1. Behandlungen

1.1 Atmungssystem
	⁕ Aspiration und Drainage der Atemwege
	B1

	⁕ Krankenpflege von Patienten mit künstlichem Atemweg bei stabilisiertem Tracheostoma und Überwachung
	B1

	⁕ [Kardiopulmonale Wiederbelebung anhand folgender nicht invasiver Mittel: Mayo/Guedel-Tubus, Beatmungsballon]
	B1

	⁕ Sauerstoffverabreichung[footnoteRef:1] [1:  Erfordert ein akuter Zustand die sofortige Einleitung einer Sauerstofftherapie, sollte so schnell wie möglich eine eingehende Beurteilung folgen, bevor die Maßnahmen bestätigt und/oder angepasst werden.] 

	B1



1.2 Kreislaufsystem
	⁕ Legen eines intravenösen Katheters in eine periphere Vene, Blutentnahme und intravenöse Infusion mit isotoner Kochsalzlösung und eventueller Benutzung eines Infusionsreglers
	B1

	⁕ Vorbereitung, Anlegung und Überwachung von intravenösen Infusionen und Transfusionen, gegebenenfalls mit technischen Hilfsmitteln
	B2

	⁕ Anbringung von Verbänden oder Anziehen von Strümpfen zur Vorbeugung und/oder Behandlung von Venenleiden
[⁕ Entnahme von Transfusionsblut und Blutderivaten. Die Entnahme umfasst alle Handlungen von der Vorbereitung der Entnahmesets über die Blutabnahme bis hin zur Vorbereitung der entnommenen Spenden (Bluterzeugnisse) für die Aufbewahrung und den Transport zum Labor oder zur Produktionsstätte.

	B2

B2]


1.3 Verdauungssystem
	⁕ Vorbereitung, Durchführung und Überwachung einer Magenspülung, einer Darmspülung, eines Einlaufs, einer Magen- und Darmsondierung und -drainage
	B2

	⁕ Entfernen und Austausch einer perkutanen Gastrostomie-Sonde mit Ballon nach Fistelbildung (mit Ausnahme des ersten, vom Arzt durchzuführenden Austauschs) und Überwachung
	B2

	⁕ Manuelle Entfernung von Fäkulomen
	B1



1.4 Urogenitalsystem
	⁕ Scheidenspülung
	B1

	⁕ Aseptische Vulvapflege
	B1

	⁕ Vorbereiten, Legen und Überwachen:
	- eines Blasenkatheters
	- einer Harnröhreninstillation
	- einer Drainage der Harnwege
	B2

	⁕ Entfernen und Austausch eines über dem Schambein angebrachten Blasenkatheters mit Ballon nach Fistelbildung (mit Ausnahme des ersten, vom Arzt durchzuführenden Austauschs) und Überwachung

	B2


1.5 Haut und Sinnesorgane
	⁕ Vorbereitung, Durchführung und Überwachung in Sachen:
	- Wundpflege bei stabilisierten Wunden,
	- Versorgung von Stomata bei stabilisierten Wunden, Wunden mit Gazestreifen und Drains bei stabilisierten Wunden[footnoteRef:2] [2:  Die Definition stabilisierter Wunden kann nicht für alle Sektoren und Dienste in einem Verordnungstext beschrieben werden. Der für die allgemeine Pflege verantwortliche Krankenpfleger ist befugt und beauftragt, den Gesundheitszustand durch eine hinreichend regelmäßige Beurteilung zu überwachen und die für die Umsetzung nötige spezifische Fachkompetenz innerhalb des Pflegeteams zuzuordnen.] 

	- Entfernen loser Fremdkörper aus den Augen[footnoteRef:3] [3:  Diese Bestimmung gilt eindeutig für lose Fremdkörper. Sobald beispielsweise Metall- oder Glassplitter das Gewebe zu verletzen drohen, muss der Patient an geeignete (medizinische) Hilfe verwiesen werden.] 

⁕ Vorbereitung, Durchführung und Überwachung in Sachen:
- Entfernen von perkutanem Nahtmaterial, Gazestreifen, Drains und perkutanen Kathetern
- Nasen-, Ohren- und Augenspülung
- Wärme- und Kältetherapie
- Therapeutische Bäder
- Ansetzen von Saugglocken, Blutegeln und Larven
- Therapeutische Anwendung einer Lichtquelle, ausgenommen Lasertherapie
	
B1
B1

B1

B2

B2
B2
B2
B2
B2



1.6 Stoffwechsel
	⁕ Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Flüssigkeitsbilanz
	B2



1.7 Verabreichung von Arzneimitteln
	⁕ Vorbereitung von Arzneimitteln und Verabreichung auf folgende Weisen:
	- oral (einschließlich durch Einatmen)
	- rektal
	- vaginal
	- subkutan
	- intramuskulär
	- intravenös - mit Ausnahme der Hochrisikoarzneimittel[footnoteRef:4] [4:  Wie im Leitfaden Hochrisikoarzneimittel definiert, der auf der Website des FÖD Volksgesundheit veröffentlicht ist: https://www.health.belgium.be/fr/2016-guide-medicaments-haut-risque-2 beziehungsweise https://www.health.belgium.be/nl/2016-gids-hoog-risico-medicatie-2. ] 

	- über das Atmungssystem
	- durch Hypodermoclyse
	- über gastrointestinalen Katheter
	- über Drains
	- durch Augentropfen
	- durch Ohrentropfen
	- perkutan
	[- intranasal]

	B2

	⁕ Vorbereitung und Verabreichung von Impfungen
	B2



1.8 Besondere Techniken
	⁕ [...]
	[...]

	⁕ Entfernen von Gipsverbänden
	B2




2. Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr

	⁕ Enterale Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr
	B1

	⁕ Parenterale Ernährung
	B2




3. Mobilisation

	⁕ Lagerung des Patienten in einer funktionellen Position anhand technischer Hilfsmittel und Beaufsichtigung der Position
	B1




4. Hygiene

	⁕ Spezifische Hygieneleistungen zur Vorbereitung auf eine Untersuchung oder Behandlung
	B1

	⁕ Hygieneleistungen bei Patienten mit einer VAL-Störung
	B1




5. Körperliche Sicherheit

	⁕ Transport von Patienten, für die eine ständige Überwachung erforderlich ist
	B1

	⁕ Maßnahmen zur Vorbeugung von Körperschäden: Mittel zur Fixierung, Isolierung gemäß dem individualisierten Pflegeplan[footnoteRef:5] [5:  Die Anwendung freiheitsbeschränkender Maßnahmen in einer Einrichtung oder Praxis muss vorher eingehend durchdacht und in einem Verfahren festgelegt werden. Hierfür wird auf den Bericht der Fachkommission für Krankenpflege "Arbeitsgruppe: Fixierung und Isolierung" - Oktober 2007 (https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/rapport-ctai-contention-et-isolement beziehungsweise https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/verslag-tcv-fixatie-en-isolatie) verwiesen, in dem auch auf die ethischen und menschlichen Aspekte eingegangen wird. Erfordert ein akuter Zustand eine sofortige Fixierung oder Isolierung, sollte so schnell wie möglich eine eingehende Beurteilung folgen, bevor die Maßnahmen bestätigt und/oder angepasst werden.] 

	B1

	⁕ Maßnahmen zur Vorbeugung von Körperschäden: Vorbeugung von Stürzen, Überwachung
	B1

	⁕ Maßnahmen zur Infektionsvorbeugung
	B1

	⁕ Maßnahmen zur Dekubitusvorbeugung
	B1




6. Krankenpflegerische Tätigkeiten in Zusammenhang mit der Festlegung von Diagnose und Behandlung

	⁕ Messung von Parametern in Bezug auf die verschiedenen biologischen Funktionen
	B1

	⁕ Blutzuckermessung durch kapillare Blutabnahme
	B1

	⁕ [...]
	[...]

	⁕ [...]
	[...]

	⁕ [...]
	[...]

	⁕ Vorbereitung bei invasiven diagnostischen Eingriffen
	B2

	⁕ Handhabung von Geräten zur Untersuchung und Behandlung der verschiedenen Funktionssysteme
	B2

	⁕ Entnahme und Sammeln von Sekreten und Ausscheidungen
	B2

	⁕ Blutentnahme: durch venöse oder kapilläre Punktion
	B2

	⁕ Durchführung und Ablesung von intradermalen Tests
	B2




7. Assistenz bei medizinischen Leistungen

	⁕ Verwaltung der chirurgischen und anästhesiologischen Ausrüstung, außerhalb der Eingriffe
	B1

	⁕ Vorbereitung eines Patienten auf eine Anästhesie und einen chirurgischen Eingriff
	B1

	⁕ Vorbereiten und Instrumentieren bei einem nicht invasiven chirurgischen oder medizinischen Eingriff
	B2"




